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GSI 57 2018.GEF.1276 Gesetz Uber die Leistungen fiur Menschen mit Behinderungen (BLG)

Urheber/-in Art. Abs. Bst. Antrag -/ -
Gerber (Die Mitte) 29 1 b (neu) Das Bereitstellen der erforderlichen Ressourcen zur raschen Aufnahme von An- -

spruchsberechtigten
Amstutz (SVP) 65 1 Nach bisherigem Recht geschlossene Leistungsvertrage und-ergangene-\erfigun- -
Hiltpold-{Grine) gen-verlieren-spatestens-nach-Ablauf-der Einfihrungszeitihre Glltigkeit bleiben in
von-Bergen-(EVR} Kraft. Ihre Beendigung richtet sich nach Vertrag. Sie kdnnen zudem auf das Ende

der Einfihrungszeit unter Einhaltung der vertraglichen Kiindigungsfrist, bei Fehlen

einer solchen mit einer Kindigungsfrist von sechs Monaten, beidseitig gekiindigt

werden.
Kocher Hirt (SP) 65a 1 Fallen die Abgeltungen fir personale Leistungen von Menschen mit Behinderun- -
Patzen (Grine) (neu) gen in Wohnheimen, kollektiven Wohnformen und Tagestatten aufgrund der Uber-

fihrung insgesamt tiefer aus als die entsprechenden Abgeltungen vor Inkraftireten

dieses Gesetzes, werden den betroffenen Institutionen die Differenzen wahrend ei-

nem Jahr nach Vorliegen der Leistungsgutsprachen durch die Gesundheits-, So-

zial- und Integrationsdirektion ausgeglichen, sofern diese nicht durch Mittel aus

den jeweiligen Schwankungsfonds’ gedeckt werden kénnen.
Amstutz (SVP) 68 2 Investitionsbetrage nach Absatz 1 sind-im-\erhltnis-zu-der-beiHnkraftireten-dieses -
Hiltpold(Griine) Gesetzes-noch-nichtverstrichenen-Amortisationsdaverzuriickzuerstatten mit lau-
von-Bergen(EVP) fender Amortisationsdauer sind nhach Massgabe des ergangenen Kreditbeschlus-

+ Angenommen / ++ stillschweigend angenommen / - abgelehnt / -- zuriickgezogen

ses zurickzuerstatten.
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Kanton Bern
Canton de Berne

Amstutz (SVP)
Hiltpold (Grine)
von-Bergen(EVP)

Amstutz (SVP)

itpold (Grine)
von-Bergen{(EVP)

Gasser (GLP)
Hiltpold (Griine)
von Bergen (EVP)
Schwarz (EDU)
Kocher Hirt (SP)

Amstutz (SVP)

Amstutz (SVP)
ipold (Griine
von-Bergen(EVP)

Gasser (GLP)
Hiltpold (Grlne)
von Bergen (EVP)
Schwarz (EDU)
Kocher Hirt (SP)

Der Grosse Rat
Le Grand Conseil

68 3 (neu)
68 4
68 3

Zwecks Vermeidung einer Doppelfinanzierung vereinbart die zustandige Stelle der
GSI| mit dem Leistungserbringer im Leistungsvertrag die Anpassung der Infrastruk-
turpauschale nach Artikel 37 Absatz 2 auf der Grundlage der unausweichlichen
Kosten zur Werterhaltung der Infrastruktur, namentlich der Kosten fir Finanzie-
rung, Abschreibung, Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit und zyklischer Instand-

setzung.
(bisheriger Art. 68 Abs. 3)

In Hartefallen und begriindeten Ausnahmeféllen kann befreit der Regierungsrat
Leistungserbringer ganz oder teilweise von der Riickerstattungspflicht befreien.

Eventualantrag bei Ablehnung der Antrage Amstutz

68 3
69
69 2

+ Angenommen / ++ stillschweigend angenommen / - abgelehnt / -- zuriickgezogen

In Hartefallen kann und begriindeten Ausnahmefallen, worunter die Rickerstattung

entgegen dem seinerzeitigen Kreditbeschlusses fallt <(i.e. a fonds perdu Bei-
trAge)>, befreit der Regierungsrat Leistungserbringer ganz oder teilweise von der
Ruckerstattungspflicht befreien.

streichen

Fur Wohnheime, die den riickzahlungspflichtigen Betrag nicht oder nur teilweise
zurlickzahlen, kann die Rickzahlung mit einer teilweisen-odervollstandigen maxi-
mal flnfzigprozentigen Kirzung der in den Tarifen nach Artikel 37 Absatz 2 enthal-
tenen Infrastrukturpauschale erfolgen; die Kirzung erfolgt, bis der riickzahlungs-
pflichtige Betrag vollstandig getilgt ist.

+
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Gasser (GLP) 69 3
Hiltpold (Griine)

von Bergen (EVP)

Schwarz (EDU)

Kocher Hirt (SP)

Fir Tages- und Werkstatten, die den riickzahlungspflichtigen Betrag nicht oder nur  +
teilweise zurlickzahlen, kirzt die zustandige Stelle der GSI die vorgesehene Abgel-
tung hochstens im Umfang von flinfzig Prozent der Infrastrukturpauschale, bis der
rickzahlungspflichtige Betrag vollstandig getilgt ist.

Amstutz (SVP)
Kocher Hirt (SP) SLG:
Patzen (Griine) 80 1

+ Angenommen / ++ stillschweigend angenommen / - abgelehnt / -- zuriickgezogen

Die zustandige Stelle der GSI kann Massnahmen im Bereich der Aus- und Weiter-
bildung in nichtuniversitaren Gesundheits- und Sozialberufen ergreifen, wenn die
Sicherstellung des beruflichen Nachwuchses in den Betrieben der Leistungserbrin-
ger nach Absatz 2 gefahrdet ist.

3/3



	GSI 57 2018.GEF.1276 Gesetz über die Leistungen für Menschen mit Behinderungen (BLG)

